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Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 15.03.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz für das Jahr 2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie der Stadt Siegen nimmt das Arbeitsprogramm 
der Stabsstelle Klimaschutz zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Vorstellung des vorgesehenen Arbeitsprogramms der Stabsstelle Klimaschutz für das Jahr 
2022. Erfahrungsgemäß sind im laufenden Betrieb immer einige zusätzliche Aufga-
ben/Projekte zu erwarten. Die interne Gesamtkoordination, Beratung der Fachabteilungen 
und das Controlling der Klimaschutz- und -anpassungsaktivitäten in allen Bereichen der Ver-
waltung korrespondieren eng mit dem Stand der Planungen der jeweiligen Fachabteilungen, 
so dass sich ändernde Prioritäten zu zeitlichen Verschiebungen führen können. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 
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 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Das Arbeitsprogramm an sich ist nicht klimarelevant. Einzelne Maßnahmen daraus werden klimarelevant sein. 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
Es handelt sich um eine reine Verwaltungstradition. Die Bekanntmachung eines jährlichen Arbeitsprogramms ist nicht 
im Zielkonzept vorgegeben. 
 

 
 
 
i.V. 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




